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daß beim Papstwahldekret die Stilisierung der Narratio durch ihn er­
folgte und seine Mitarbeit an der Dispositio sehr wahrscheinlich sei. Es ist 
auch in den Diskussionen, die aufgrund des Buches von Krause erfolgten, 
eine solche Mitwirkung Damianis, soweit ich sehe, nie grundsätzlich be­
stritten worden m).

Im Jahre 1062 entstand Damianis Disceptatio synodalis, das fingierte 
Streitgespräch zwischen einem Vertreter der geistlichen und der weltlichen 
Gewalt über das Verhältnis der beiden Gewalten zueinander. Während 
De’ Maria hier den Versuch Damianis sieht, die königliche Partei für 
die Sache Alexanders II. zu gewinnen, sucht Hanna Vollrath129) aus der 
Interpretation der Disceptatio synodalis nachzuweisen, daß nach Damia­
nis Auffassung nach der bisherigen Tradition und aufgrund des von Hein­
rich III. anerkannten Constitutum Constantini der Kaiser keine Mitwir­
kungsrechte in der römischen Kirche habe, ihm diese jedoch aufgrund des 
Patrizius-Titels zuständen. Ovidio Capitani 13°) hat die Disceptatio eben­
falls unter dem Aspekt des politischen Geschehens untersucht. Sie stellt 
seiner Meinung nach die älteste und getreueste Anwendung der im Papst­
wahldekret niedergelegten theoretischen Bestimmungen dar, in einem 
Augenblick von höchster politischer Wichtigkeit eine sehr kluge Stellung­
nahme, die weder den Bogen der Anwendung des kanonischen Rechts Über­
spanne, noch dem principatus des weltlichen Herrschers mehr als eine ein­
fache Teilnahme an den Vorverhandlungen bei der Papsterhebung zuge­
stehe. Es bleibt schließlich noch Damianis Brief an Anno von Köln aus 
dem Jahre 1063, in welchem er den Erzbischof um Unterstützung bittet, 
quatenus generale concilium quantocius fiat191). Der Wunsch nach einem
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